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Neues/Interessantes aus der Arbeit
der Ärztekammern

Bayern und Saarland
Peter Kalb und Martin Partzsch

• Einführung in die berufsrechtliche Thematik

• ausgewählte Vorschriften

aus

• der Weiterbildungsordnung,

• der Berufsordnung
Berufsordnung - Fallbeispiele

und

• zur ärztlichen Fortbildung allgemein

• Diskussion

Neues/Interessantes aus der Arbeit der
Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der
Ärztekammern

Kammer- und öffentliches Recht

Neues/Interessantes aus der Arbeit der
Ärztekammern

Kammer- und öffentliches Recht

Vorabentscheidungsersuchen C-526/11 (Ärztekammern als öffentliche
Auftraggeber im Sinne des EU-Vergaberechts, IVD GmbH & Co. KG gegen
Ärztekammer Westfalen-Lippe).

Die Ärztekammer ist nicht als Einrichtung des
öffentlichen Rechts und damit nicht als öffentliche
Auftraggeberin im Sinne der
Vergabekoordinierungsrichtlinie anzusehen.
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der
Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

In Bayern wurde mit Inkrafttreten am 01. August 2013 das
Heilberufe- Kammergesetz geändert

Wichtigste Änderungen:

Neues/Interessantes aus der Arbeit der
Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

In Bayern wurde mit Inkrafttreten am 01. August 2013 das
Heilberufe- Kammergesetz geändert

Wichtigste Änderungen:
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In Bayern wurde mit Inkrafttreten am 01. August 2013 das
Heilberufe- Kammergesetz geändert

Wichtigste Änderungen:

Im Saarland wurde das
Heilberufe- Kammergesetz zuletzt am 16. Oktober 2012 geändert:

§ 22 Abs. 7

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Saarland vom 16. Oktober 2012
(Amtsbl . S. 437) findet mit Ausnahme des § 17 keine Anwendung.

Bei der vorausgegangenen Änderung im Jahre 2008 war lediglich eine Anpassung
an das Lebenspartnerschaftsgesetz des Bundes vorgenommen worden (§ 6 Abs.
2 Nr. 12)

Die saarländische Tierärzteschaft plant eine Initiative zur kurzfristigen Änderung,
um die Möglichkeit der Weiterbildung in eigener Praxis zu schaffen.
Eine große Reform ist für das Jahr 2014 geplant.
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ausgewählte Vorschriften
aus

der Weiterbildungsordnung
u. a.

§§ 18, 19 Muster-WBO
Anpassung an

Berufsqualifikationsgesetz
Möglichkeit der Anerkennung von Weiterbildungszeiten in
geringeren Umfang als der üblichen Wochenarbeitszeit

Neues/Interessantes aus der Arbeit der
Ärztekammern

- Bayern -

ausschließliche Zuständigkeit der Bayerischen
Landesärztekammer für die Zulassung von

Weiterbildungsstätten - auch im stationären Bereich - außer
Universitätsklinika

Neues/Interessantes aus der Arbeit der
Ärztekammern

- Saarland -

§§ 18, 19 der Muster-Weiterbildungsordnung sollen in
der nächsten Vertreterversammlung in Landesrecht
umgesetzt werden

Bei der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin weicht die
Ärztekammer des Saarlandes von der Muster-
Weiterbildungsordnung ab. Bei den vorgeschriebenen 50
Einsätzen im Notarztwagen oder Rettungshubschrauber
können im Saarland hiervon 25 in einem
Simulatortraining ersetzt werden.
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• der Berufsordnung
Berufsordnung - Fallbeispiele

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Bekanntmachung der Berufsordnung für die Ärzte Bayerns
vom 9. Januar 2012

Inkrafttreten am 01.04.2012

FUNDSTELLE
www.blaek.de

Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte des Saarlandes
in der Fassung des Beschlusses der Vertreterversammlung vom 12. Dezember 2012

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

FUNDSTELLE
www.aeksaar.de/Aerzteblatt
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• der Berufsordnung
Berufsordnung - Fallbeispiele

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

§ 23a BO versus § 128 SGB V ?
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§ 23a BO versus § 128 SGB V ?

§ 23a BO versus § 128 SGB V ?

§ 128 Unzulässige Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Vertragsärzten

(1) Die Abgabe von Hilfsmitteln an Versicherte über Depots bei Vertragsärzten ist unzulässig, soweit es sich nicht um Hilfsmittel
handelt, die zur Versorgung in Notfällen benötigt werden. Satz 1 gilt entsprechend für die Abgabe von Hilfsmitteln in
Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen.

(2) Leistungserbringer dürfen Vertragsärzte sowie Ärzte in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen nicht
gegen Entgelt oder Gewährung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile an der Durchführung der Versorgung mit Hilfsmitteln
beteiligen oder solche Zuwendungen im Zusammenhang mit der Verordnung von Hilfsmitteln gewähren. Unzulässig ist ferner
die Zahlung einer Vergütung für zusätzliche privatärztliche Leistungen, die im Rahmen der Versorgung mit Hilfsmitteln von
Vertragsärzten erbracht werden, durch Leistungserbringer. Unzulässige Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind auch
die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von Geräten und Materialien und Durchführung von
Schulungsmaßnahmen, die Gestellung von Räumlichkeiten oder Personal oder die Beteiligung an den Kosten hierfür
sowie Einkünfte aus Beteiligungen an Unternehmen von Leistungserbringern, die Vertragsärzte durch ihr
Verordnungs- oder Zuweisungsverhalten selbst maßgeblich beeinflussen.

(3) Die Krankenkassen stellen vertraglich sicher, dass Verstöße gegen die Verbote nach den Absätzen 1 und 2 angemessen
geahndet werden. Für den Fall schwerwiegender und wiederholter Verstöße ist vorzusehen, dass Leistungserbringer für die
Dauer von bis zu zwei Jahren von der Versorgung der Versicherten ausgeschlossen werden können.

(4) Vertragsärzte dürfen nur auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit Krankenkassen über die ihnen im Rahmen der
vertragsärztlichen Versorgung obliegenden Aufgaben hinaus an der Durchführung der Versorgung mit Hilfsmitteln mitwirken.
Die Absätze 1 bis 3 bleiben unberührt. Über eine Mitwirkung nach Satz 1 informieren die Krankenkassen die für die jeweiligen
Vertragsärzte zuständige Ärztekammer.

(4a) Krankenkassen können mit Vertragsärzten Verträge nach Absatz 4 abschließen, wenn die Wirtschaftlichkeit und die Qualität
der Versorgung dadurch nicht eingeschränkt werden. § 126 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 1a gilt entsprechend auch für
die Vertragsärzte. In den Verträgen sind die von den Vertragsärzten zusätzlich zu erbringenden Leistungen und welche
Vergütung sie dafür erhalten eindeutig festzulegen. Die zusätzlichen Leistungen sind unmittelbar von den Krankenkassen an
die Vertragsärzte zu vergüten. Jede Mitwirkung der Leistungserbringer an der Abrechnung und der Abwicklung der Vergütung
der von den Vertragsärzten erbrachten Leistungen ist unzulässig.

(4b) Vertragsärzte, die auf der Grundlage von Verträgen nach Absatz 4 an der Durchführung der Hilfsmittelversorgung mitwirken,
haben die von ihnen ausgestellten Verordnungen der jeweils zuständigen Krankenkasse zur Genehmigung der Versorgung zu
übersenden. Die Verordnungen sind den Versicherten von den Krankenkassen zusammen mit der Genehmigung zu
übermitteln. Dabei haben die Krankenkassen die Versicherten in geeigneter Weise über die verschiedenen Versorgungswege
zu beraten.



07.10.2013

9

§ 23a BO versus §§ 128, 73 VII SGB V ?

§ 73 SGB V
(7) Es ist Vertragsärzten nicht gestattet, für die Zuweisung von Versicherten ein
Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile sich versprechen oder sich
gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen oder zu gewähren. § 128
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(5) Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend, wenn Krankenkassen Auffälligkeiten bei der Ausführung von Verordnungen von Vertragsärzten
bekannt werden, die auf eine mögliche Zuweisung von Versicherten an bestimmte Leistungserbringer oder eine sonstige Form
unzulässiger Zusammenarbeit hindeuten. In diesen Fällen ist auch die zuständige Kassenärztliche Vereinigung zu informieren.
Gleiches gilt, wenn Krankenkassen Hinweise auf die Forderung oder Annahme unzulässiger Zuwendungen oder auf eine
unzulässige Beeinflussung von Versicherten nach Absatz 5a vorliegen.
(5a) Vertragsärzte, die unzulässige Zuwendungen fordern oder annehmen oder Versicherte zur Inanspruchnahme einer
privatärztlichen Versorgung anstelle der ihnen zustehenden Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung beeinflussen, verstoßen
gegen ihre vertragsärztlichen Pflichten.(5b) Die Absätze 2, 3, 5 und 5a gelten für die Versorgung mit Heilmitteln entsprechend.
(6) Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, gelten bei der Erbringung von Leistungen nach den §§ 31 und 116b Absatz 7 die Absätze
1 bis 3 sowohl zwischen pharmazeutischen Unternehmern, Apotheken, pharmazeutischen Großhändlern und sonstigen Anbietern
von Gesundheitsleistungen als auch jeweils gegenüber Vertragsärzten, Ärzten in Krankenhäusern und Krankenhausträgern
entsprechend. Hiervon unberührt bleiben gesetzlich zulässige Vereinbarungen von Krankenkassen mit Leistungserbringern über
finanzielle Anreize für die Mitwirkung an der Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven und die Verbesserung der Qualität der
Versorgung bei der Verordnung von Leistungen nach den §§ 31 und 116b Absatz 7.

Dissens unter der Kammern wegen
Vorschriften zur Sterbebegleitung?

Muster-Berufsordnung

Berufsordnung in Baden-Württemberg und Bayern

§ 16 Beistand für Sterbende
Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter
Achtung ihres Willens beizustehen.

§ 16 Beistand für den Sterbenden
Der Arzt hat Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres
Willens beizustehen.



07.10.2013

10

Dissens unter der Kammern wegen
Vorschriften zur Sterbebegleitung?

§ 9 und § 10 BO

§ 9
Schweigepflicht

§ 10
Dokumentationspflicht

Patientenrechtegesetz?

Gremien auf Länder- und Bundesebene beraten, ob Änderungen erforderlich
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Korruption -

Jost Küpper
in

Bayerisches Ärzteblatt 9/2013
S. 440

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Besonderheiten im Saarland

Abweichungen von der Musterberufsordnung:

§ 12 Abs. 4

Vor dem Erbringen von Leistungen für gesetzlich Krankenversicherte, deren Kosten nicht von einer
gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden, müssen Ärztinnen und Ärzte die Patientinnen
und Patienten schriftlich über die Höhe des nach der GOÄ zu berechnenden voraussichtlichen
Honorars sowie darüber informieren, dass ein Anspruch auf Übernahme der Kosten durch eine
Krankenversicherung nicht gegeben oder nicht sicher ist.

Formulierung in MBO war dem Berufsordnungsausschuss
der Ärztekammer des Saarlandes zu weitgehend.

hier: Frage der Erkennbarkeit bei Nichtübernahme durch
privaten Krankenversicherer nicht hinreichend bestimmbar.
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Besonderheiten im Saarland

Abweichungen von der Musterberufsordnung:

§ 32 Abs. 1 Unerlaubte Zuwendungen

Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, von Patientinnen und Patienten oder Anderen Geschenke oder andere
Vorteile für sich oder Dritte zu fordern oder sich oder Dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen, wenn
hierdurch der Eindruck erweckt werden kann, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird.
Eine Beeinflussung liegt dann nicht vor, wenn der Wert des Geschenks oder des anderen Vorteils geringfügig ist
oder die Annahme eines Vorteils gesetzlich zulässig ist.

Ärztegerichtshof des Saarlandes ÄGH 01/09 (MedR 2011/752)

1. Schutzgut des § 32 der Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte des Saarlandes v. 15. 12. 2004, welcher es
dem Arzt nicht gestattet, von Patienten Geschenke oder andere Vorteile anzunehmen, wenn hierdurch der
Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird, ist nicht nur die
konkrete Unabhängigkeit des Arztes, sondern darüber hinaus das abstrakte Vertrauen in die Unabhängigkeit und
Freiheit des ärztlichen Handelns.

2. Für den Eindruck, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird, kommt es auf
tatsächlich konkretisierbare Zweifel eines objektiven Beobachters an, die die Unabhängigkeit der ärztlichen
Entscheidung angesichts der Zuwendung in Frage stellen. Nimmt ein Arzt von einer Patientin ein Geldgeschenk
in erheblicher Höhe (hier: 476.000 €) an, welches den Jahresverdienst des Arztes um ein Vielfaches übersteigt,
entsteht für einen objektiven Beobachter der Eindruck, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung
beeinflusst ist. (Leitsätze des Bearbeiters)

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Besonderheiten im Saarland

§ 32 Abs. 1 Unerlaubte Zuwendungen

Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, von Patientinnen und Patienten oder Anderen Geschenke oder andere Vorteile
für sich oder Dritte zu fordern oder sich oder Dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen, wenn hierdurch der
Eindruck erweckt werden kann, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird. Eine Beeinflussung
liegt dann nicht vor, wenn der Wert des Geschenks oder des anderen Vorteils geringfügig ist oder die Annahme eines
Vorteils gesetzlich zulässig ist.

§ 33 Abs. 2 Zuwendungen bei vertraglicher Zusammenarbeit

Verträge, aufgrund derer der Arzt einen zulässigen Vorteil im Sinne dieser Verordnung für die Überweisung oder
Behandlung seiner Patienten von einem Dritten erlangt, sind dem Patienten in geeigneter Weise vor Beginn der
Behandlung zur Kenntnis zu bringen. Die Verpflichtung aus § 24 bleibt hiervon unberührt.

Grund für die Abweichung war die Formulierung in MBO :

…wenn sie einer wirtschaftlichen Behandlungs- oder Verordnungsweise auf sozialrechtlicher Grundlage dient und der
Ärztin oder dem Arzt die Möglichkeit erhalten bleibt, aus medizinischen Gründen eine andere als die mit finanziellen
Anreizen verbundene Entscheidung zu treffen.

„Kniefall vor dem Sozialrecht“
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Besonderheiten im Saarland

Die Ermittlungsgruppe Rezept

• seit 2004 tätig, zunächst als Sonderermittlungsgruppe – heute eigenes Sachgebiet
beim LKA mit knapp 22 Polizeibeamten und zahlreichen Sachverständigen

• hierzu korrespondierendes Sonderdezernat der Staatsanwaltschaft, angesiedelt in
der Abteilung Wirtschaftskriminalität

• laufende Ermittlungen gegen 165 Ärzte in 135 Arztpraxen, 59 Apotheker, 71
sonstige Dienstleistungserbringer im Gesundheitswesen (Physiotherapeuten,
Pflegedienste, Fitnessstudios, etc.), sowie 200 Angestellte derselben und darüber
hinaus gegen ca. 2000 Versicherte

• gegenwärtig neue Ermittlungen im Krankenhausbereich wegen nicht erbrachter
DRG-Leistungen

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Besonderheiten im Saarland

Die Ermittlungsgruppe Rezept

• während die Strafanzeigen im Krankenhausbereich ausschließlich aus dem
Mitarbeiterbereich und von Krankenkassen stammen, kommen diese bei den
Niedergelassenen Ärzten aus allen Richtungen (Patienten, Konkurrenten,
Mitarbeiter, Kven, Krankenkassen)

• Ermittlungsergebnisse variieren vom organisierten Abrechnungsbetrug im
vertrags– und privatärztlichen Bereich bis hin zu Gefälligkeitszeugnissen bei der
Einstufung in eine Pflegestufe (Stichwort: „Oma ist tanzen“) und gemeinsamer
Betrug mit Patienten im PKV und GKV Bereich

• Ergebnisse: zahlreiche Strafbefehle, Verurteilungen zu Bewährungsstrafen, 4 mal
Freiheitsstrafen ohne Bewährung zwischen 3 und 4 Jahren



07.10.2013

14

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Besonderheiten im Saarland

Die Ermittlungsgruppe Rezept

• Folgen für die saarländische Ärzteschaft:

Gem. der Anordnung über die Mitteilung in Strafsachen folgt regelmäßig im
Anschluss an die strafrechtliche Verurteilung die Einleitung eines
Berufsgerichtsverfahrens

regelmäßig Verurteilung zu zusätzlicher Geldstrafe wegen berufsrechtlichen
Überhangs

bei Strafbefehl und Verurteilung folgt in aller Regel die Einleitung eines
approbationsrechtlichen Verfahrens mit Widerruf der Approbation
erste Approbationsentziehungen wurden durch das saarländische OVG
bestätigt

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Besonderheiten im Saarland

Die Ermittlungsgruppe Rezept

Rechtlich interessant ist, dass die durch die Verteidiger massiv kritisierte
Schadensberechnung der Sachverständigen der EG-Rezept durch den
BGH als zulässig gebilligt wurde (BGHSt 5 StR 33/12):

„(2) Auswahl und Umfang der Stichprobe (Größe und Repräsentativität)
Bei den zur Ermittlung des Umfangs der vorgenommenen vorsätzlichen Falschabrechnungen
und des Abrechnungsverhaltens des Angeklagten im Tatzeitraum herangezogenen 100
gesetzlich Versicherten, deren Zahl sich durch die Beschränkung der Hochrechnung auf die
Quartale 2/2000 bis 2/2004 auf 92 verringert hat, handelt es sich um eine für eine
mathematisch-statistische Schadenshochrechnung geeignete "Zufallsstichprobe". Die Größe
der Stichprobe ist für eine statistische Hochrechnung ausreichend bemessen. Dies hat der
Sachverständige Prof. Dr. XXX bestätigt, wobei er darauf hingewiesen hat, dass statistische
Analysen generell auch bei sehr viel kleineren Stichproben zulässig seien….“
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

-Ärztliches Berufsrecht –

- Neues vom EUGH -

Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Vorabentscheidungsersuchen C-
475/11 (Konstantinides).

Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass die Anwendung der Gebührenordnung
und der Berufsordnung nicht in den Anwendungsbereich des Artikel 5 Abs. 3 der
Richtlinie 2005/36/EG.

Die Regelungen des § 12 Abs. 1 und 27 Abs. 3 Berufsordnung sind an dem
Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs nach Art. 56 AEUV zu prüfen. Diese
Prüfung obliegt dem vorlegenden Gericht.

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

-Ärztliches Berufsrecht –

- Neues vom EUGH -
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Vorabentscheidungsersuchen C-
475/11 (Konstantinides).
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

-Ärztliches Berufsrecht –

- Neues vom EUGH -
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Vorabentscheidungsersuchen C-
475/11 (Konstantinides).

§ 7 Abs. 2 BO????????
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§ 7 Abs. 4 BO????????

OLG München,
Urteil 6 U 729/12,

den Betreiber betreffend

OLG München,
Urteil 29 U 1471/12,

den Verlag betreffend, der das Portal
anbietet, MMR 12/2012 S. 824 f.

OLG Köln,
Urteil vom 10.08.2012

- 6 U 235/11, WRP 2/2013 S. 189 ff.:
Auch der Satz, dass das Angebot keinen

Arztbesuch ersetzt, hilft nichts!
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Saarland

ÄGH Saarland 1/13:

„Vorliegend hat der Beschuldigte gegen diese Berufspflicht verstoßen, indem er den gesetzlich
krankenversicherten Patienten zu der Eingehung eines Behandlungsvertrags veranlasst hat, ohne sich zuvor
nach dessen Zugehörigkeit zu einer Krankenversicherung zu versichern und ohne ihn zuvor darüber
aufzuklären, dass der Beschuldigte über keine kassenärztliche Zulassung verfügte und deshalb
beabsichtigte, nicht über die Krankenversicherung des Patienten sondern privat abzurechnen. Dies stellt eine
Täuschung durch Unterlassen dar, die mit der besonderen Vertrauensstellung eines Arztes nicht zu
vereinbaren ist.“

Und an anderer Stelle heißt es:

„Ebenso wie der Patient in medizinischer Hinsicht von einem Arzt erwarten darf, dass sein
Selbstbestimmungsrecht respektiert wird und er zu dessen Ausübung vom Arzt verständlich und
angemessen über Diagnostik, Therapie und Behandlungsalternativen informiert wird…, muss der Patient
darauf vertrauen dürfen, dass der Arzt bei Abrechnungsfragen in gleicher Weise das (finanzielle)
Selbstbestimmungsrecht des Patienten wahrt.

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Saarland

Hiergegen hat der der Anwalt des betroffenen Arztes beim saarländischen
Verfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingelegt mit folgender Begründung:

• Die Urteile des ÄG und des ÄGH verletzen den BF in seinem Grundrecht der
allgemeinen Handlungsfreiheit Art. 2 SVerf

• Art. 2 Sverf ist einschlägig, da die Verfassung des Saarlandes keine spezifische
Gewährleistung der Berufsfreiheit kennt.

• Es existiert keine rechtliche Verpflichtung eines niedergelassenen Arztes, ihn
konsultierende Patienten auf eine fehlende kassenärztliche Zulassung
hinzuweisen. (eigene Anmerkung: § 18 Abs. 8 Nr. 2 BMV-Ä gestattet dem
Vertragsarzt die Forderung einer Vergütung nur wenn und soweit der Versicherte
vor Beginn der Behandlung ausdrücklich verlangt, auf eigene Kosten behandelt
zu werden, und dieses dem Vertragsarzt schriftlich bestätigt.)
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Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Saarland

• Ein finanzielles Selbstbestimmungsrecht des Patienten existiert nicht, das
allgemeine Selbstbestimmungsrecht ist nicht tangiert.

• Gem. § 18 Abs. 8 Nr. 1 BMV-Ä darf ein Vertragsarzt von einem Versicherten eine
Vergütung nur fordern, wenn die Elektronische Gesundheitskarte vor der ersten
Inanspruchnahme im Quartal nicht vorgelegt worden ist bzw. ein anderer gültiger
Behandlungsausweis nicht vorliegt und nicht innerhalb einer Frist von zehn Tagen
nach der ersten Inanspruchnahme nachgereicht wird. Schon hiernach hätte der
BF eine Vergütung fordern dürfen.
(Anmerkung: s. o. § 18 Abs. 8 Nr. 2 wird hierbei unterschlagen!!!)

Ende offen – Urteil folgt (VGH Saarland Lv 9/13)

§ 31 Abs. 1 letzte Alt. BO????????
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§ 12 BO

Fall
Wecken von

Patienteninteresse
durch Angebot

kostenloser
ärztlicher

Leistungen

Bayerisches Ärzteblatt
12/2012, Seite 703

§ 12 BO

Fall
Wecken von

Patienteninteresse
durch Angebot

kostenloser ärztlicher
Leistungen

Oberlandesgericht Celle, Hinweisbeschluss
vom 3. November 2011, Az. 13 U 167/11
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BKG sieht
Rechtslage ebenso
und informierte ihre

Mitglieder in
„Mitteilungen der

Bayerischen Kranken-
hausgesellschaft“
Nr. 19/2013 - 158

vom
08.05.2013

Neues/Interessantes aus der Arbeit der Ärztekammern

- Ärztliches Berufsrecht -

Saarland

Quacksalberei

Berufsrechtswidrig??


